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Ergebnisorientierte 
Steuerung von 
Dienststellen

Wirkungsorientierte 
Haushaltsführung

neue 
Budgetstruktur 

„Globalbudgets“

Neues 
Veranschlagungs- u. 
Rechnungssystem

Übersicht 1. und 2. Etappe 
Haushaltsrechtsreform

• Budgetdisziplin, verbesserte Planbarkeit:
verbindlicher Finanzrahmen & Strategiebericht

• Flexibilität für Ressorts durch 
volle Rücklagefähigkeit, in der 
Regel ohne Zweckbindung

ab 2009ab 2013

Neues Steuern mit neuen Budgetregeln 23. März 2010
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Gesamtbudget
Rubriken

Untergliederungen

Globalbudgets

Detailbudgets

KLR 
(Kosten- und Leistungsrechnung)

Transparente Budgetstruktur als Grundvoraussetzung für weitere 
Reformelemente

Kernelement: 
Neue Budgetstruktur

Finanzrahmen 
mit 5 Rubriken

~ 30

~ 70 statt über 1000 Ansätze

Flexibles Steuerungs- 
instrument, auf jew. 
Besonderheiten angepasst

im Budget 
dokumentiert

Gesetzliche 
Bindungswirkung

Verwaltungsinterne
Bindungswirkung
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Ergebnisrechnung
(Konnex zu steuerungs- 

relevanter KLR)

Vermögensrechnung
(zeigt Vermögensstatus 

des Bundes)

Finanzierungs- 
rechnung

(gibt es grundsätzlich 
schon bisher)

Kernelement: 
Neues Veranschlagungs- und 
Rechnungssystem: Doppische Ausrichtung

Konsolidierung Ausgegliederte: Extra-Schritt nach 2013
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Kernelement: Wirkungsorientierte 
Haushaltsführung I

• „Königsdisziplin“ unter den Budgetregeln
• Budget sagt aus: 

• wie viel Ressourcen stehen zur Verfügung, 
• welche Wirkungen und Leistungen sind mit diesen 

Ressourcen zu erzielen?
• Messung mit Kennzahlen oder Meilensteinen
• „Schaufenster“ für Ressortleistungen
• Wichtig: unabhängige Evaluierung der Wirkungs- und 

Leistungserfüllung (Rechnungshof)
• Entscheidend: Aufgreifen der Wirkungs- und 

Leistungsorientierung durch politische Repräsentanten

Neues Steuern mit neuen Budgetregeln 23. März 2010
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Wirkungsorientierte Haushaltsführung: 
Bundesvoranschlag je Untergliederung 1/2

Anmerkung: Die gesetzliche Bindungswirkung liegt auf Ebene der Untergliederung ausschließlich auf den 
(fixen und variablen) Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlages.G
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Wirkungsorientierte Haushaltsführung: 
Bundesvoranschlag je Untergliederung 2/2

• Max. 5 Wirkungsziele je Untergliederung
• Nach Möglichkeit zumindest 1 Wirkungsziel je UG direkt aus 

Gleichstellungsziel abgeleitet
• Ziel: Kompakte Zusammenschau von 

Finanzmitteln und Wirkungsinformationen

Neues Steuern mit neuen Budgetregeln 23. März 2010
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Bundesvoranschlag je Globalbudget 1/2
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Wirkungsorientierte Haushaltsführung 
Bundesvoranschlag je Globalbudget 2/2
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Gender Budgeting als Teil der 
Wirkungsorientierung

• in Verfassung verankert (für alle Gebietskörperschaften)

• Integration ins Budget auf allen Steuerungsebenen: 
Strategiebericht, Bundesvoranschlag, weitere Budgetunterlagen

• Mittelzuweisungen an Frauen bzw. Männer; sondern:

• Analyse- und Steuerungsinstrument:
- direkte Verteilungseffekte
- Effekte auf die Beschäftigung
- Effekte auf unbezahlte bzw. ehrenamtliche Arbeit
- weitere Gleichstellungsdimensionen

Neues Steuern mit neuen Budgetregeln 23. März 2010
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Dienststellen bekommen globalen Ressourcenrahmen und 
Leistungsziele vorgegeben und sind für deren Einhaltung 
verantwortlich

Auf Dienststellenebene findet daher eine mehrjährige
Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplanung statt 
(Erstellung rollierender 4-jähriger 
Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne)

Anreiz- und Sanktionsmechanismen wie Rücklagen 
unterstützen Zielerfüllung, dh. wenn Dienststelle 
erfolgreich wirtschaftet, soll sie etwas davon haben

Kernelement: Ergebnisorientiertes 
Steuern von Dienststellen
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Haushalts-
leitendes 

Organ

Untergliederung

Global-
budget 1 GB 2

GB 3 GB 4

Detailbudgets
Haushaltsführende 

Dienststellen

B
udgetgliederung

O
rganisationsgliederung

Leitbild,
angestrebte 

Wirkungsziele

Maß-
nahmen*

Maß-
nahmen

Maß-
nahmen

Maß-
nahmen

Ergebnisdarstellung

Teilheft auf 
Basis Ressourcen-, Ziel-

und Leistungspläne

* mit denen die Wirkungsziele 
angestrebt werden

2. Etappe ab 2013: 
Steuerungsarchitektur 
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Fazit Haushaltsrechtsreform

• ändert nicht nur einzelne Steuerungselemente sondern 
strebt auf Bundesebene umfassende neue 
Haushaltssteuerung an

• geht weit über Haushaltsangelegenheiten hinaus

• bedingt Kulturwandel

- in der gesamten Bundesverwaltung

- aber auch in der Politik 
(Prioritätensetzung, Transparenz der Entscheidungen)

Neues Steuern mit neuen Budgetregeln 23. März 2010
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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